
Ver Ta sa ung

der Technischen Hochschule Stuttgart

le. Aufgabe, Stellung und Gliederung der Technischen Hochschule

$1

Die Technische Hochschule hat die Aufgabe, die Studierenden zu urteils-
fähigen Menschen zu erziehen, sie wissenschaftlich und künstlerisch aus-
zubilden sowie Wissenschaft und Künste durch Forschung und schöpferische
Tätigkeit zu fördern;

$2
Die Technische Hochschule ist dem Kultusministerium Baden-Württemberg
unmittelbar unterstellt und verwaltet sich selbst.

$ 3.

Die Technische Hochschule gliedert sich in drei Fakultäten,
nämlich ; ;

| I. Fakultät für Natur- und Geisteswissenschaften
IT. Fakultät für Bauwesen

III. Fakultät für Maschinenwesen.

$ 4

Die Fakultäten gliedern sich folgendermaßen in Abteilungen:
Fakultät I in

1. Abteilung für Mathematik und Physik
2. Abteilung für Chenie, Geologie und Biologie
5. Abteilung für Geisteswissenschaften und

Hr Bildungsfächer

Fakultät II in

l. Abteilung für Architektur
2. Abteilung für Bauingenieur- und Vermessungswesen

Pakultàt III in

1. Abteilung für Maschinenbau
2. Abteilung für Elektrotechnik
5. Abteilung für Luftfahrttechnik

$.5
Das Kultusministerium Baden-Württemberg kann auf Vorschlag des Großen
Senats Zahl, Umfang und Zusammensetzung der Fakultäten und Abteilungen
ändern, :

II. Lehrkorper der TechnischenHochschule

§ 6

Den Lehrkörper bilden:
ordentliche Professoren
außerordentliche Professoren
Honorarprofessoren
außerplanmäßige Professoren
Dozenten
Lehrbeauftragte
Assistenten.
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Mit jeder ordentlichen oder außerordentlichen Professur ist die Ver-
pflichtung für ein bestimmtes Lehrgebiet verbunden (Lehrstuhl). Der
zuständige Professor ist zugleich Direktor des zugehörigen Instituts,
Laboratoriums oder Ateliers und Vorstaend der zugehôrigen Lehrmittel-
senmlunge-Das gleiche gilt sinngemäß für Dozenten ‚und Lehrbeauftragte,
soweit innen Lehrmittelsamnlungen zur Verfügung stehen. Die Insiitutis-

roktoren costa den Dienstbetrieb innerhalb ihres Instituts selbstin-ehen ais solche der unmittelbaren Dienstaufsicht des
zur Berichterstattung an ihre Fakultät verpflichtet.

in Lehre und Forschung dem zuständigen Lehrstuhl-
untersiellt.

der Sonssiuptitheber werden nach Bedürfnis technische
ze Hilfskräfte bestellt:

ia dienstrechtliechen Verhältnisse der beamteten Lehrkräfte

C

-das Peantengesetz geregelt.
nit Lehreaftrigen und bei Lehrbesuftragten gelten die

chilichen Vorschriften nur hinsichtlich ihrer Tätigkeit an der
t-ç

+

© chne Lehrauftrag unterlie lediglich der Habilitations-

LehrkArpers s eotz unter-
3%, Beriohverc ne "ur c akademischen Behörden

zu Übernehmen, wenn nicht aus triftigen Gründen eine
htfertigt 180.

und auBerordentlichen Professoren sind verpflichtet,
Jhresfrist nach ihrem Dienstantritt an der Technischen

eine 6ffentliche Anirittsrede einzuführen.

tLWirtschartsverbände sowie private Betriebe kön-

ie Unt SUNG Ger Lehrstühle und Institute
Gutachten usw, gegen Erstattung

Jjohórden, Selbstverwaltungskörper der ge-
ie

schen Hochschule

und Verwaltung wird geführt
A.den Rektor
B.die Fakultäten
C.die Abteilungen
D.den Kleinen Senat
E.den Großen Senat;

vird für die Dauer eines idienjahres gegon Ende des Winter-vom Crofen Senat aus der Us der ordentlichen Professoren

gt sind alle Mitglieder les Großen Senats einschließlichbeatsser der Studente. sind gemäß $ 30 bei der Rektor-
"stinaberechtistt. Die Wall darf nur vorgenommen werden, wenn

ussfähigkoit, des Großen Snats gemäß $ 31 Abs.2 festgestellt
Wahl erfolg? durch geheime. : schriftliche Abstimmung der  'chtigten senatemitglieder. ewählt ist, wer die absolute
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HBr

Mehrheit der abgezebenen: gültigen Stimmen erhält, wobei Stimment-
haltungen nicht mitzühlen. Wenn im ersten Wahlgang: keine absolute Mehrheit
erzielt wurde, So wird die Wehl wiederholt. Zwischen die einzelnen Wahl-
gänge sind angomosseno Beretunzspausen einzuschalten.
Wird auch im 2. Wahlgang keine absolute Mehrheit erzielt, .so erfolgt die
endgültige Wahl in einem dritten Wehlgang. In diesem entscheidet die
relative Mehrheit der abgegebenen gültigen. Stimmen.
Erhalten im Critten Wehlgang zwci Professoren die gleichen Stinmenzahlen,
so entscheidet das Los. i

Der Gewählte hb Zu erklären, ob er die Wahl annimmt; lehnt er sie ab,
so wird sofort ne vorgenommen.

duau
my
aei

Die Wahl bedarf der Bestätigung des Minis;tenpräsidenten.
Wird der Gewählte von Ministerprisidenten nicht bestatigt, so ist un-
verzüglich eine neue Wahl en suberaunen, Wiederwanl ist in diesem Falle
Nicht zulässig.

10

Die Offentlicho Feicr der Uvercalz de &gt; e tomis findet zu Beginn. des

Sommarsonesters ste t. Dem. im 1 or verpflichtet den neuge-
m Y ihn sein Amt ein. Die Amtszeit be-sint mit der Verpflii tung. Wahre Ser Amtszeit führt der abgehende

Rektor die Amtsbezeichnaung Proreh*or jtellvertretor des Rektors sind
der Prorektor urd bei dessen hinderung die nächsten Vorgänger im
Rektoramt. Wie A ;

Wird das Amt des Fsktors in der zweiten Hälfte dés Amtsjahres erledigt,
so ist der Prorektor sur Übernahme verpflichtet. Tritt. die Erledigung
vor Ablauf eines halben JE] S ein, SO Pindot dine |Neuwahl. statt, und
die Übergabe des Rektorants erfolmt dann vor dem versammelten Grosser
Senat.

Der Rektor vertritt die Technische Kochschule nach &amp;uBen. In seiner
amtlichen Tätigkei% gebührt ^hm dic Bezeichnungatian
Er ist verantwortlich für die wissenschaftliche, Künstlerische und
erzieherische Leistung der Tachnischen Hochschule und für die Handhabung
und Vollziehung aller suf die Technische Hochschule und ihre Angehori-
gen bezüglichen Gesetze, Verordnungen und Verfüzungen. Er hat die
Dienstaufsicht über die Mitgiisder des Lehrkórpers, die Beamten, Unter-
beanten und Hilfskràfte der Technischen Hocsohulo. Er erteilt ihnen
Urlaub gemäß den bestehenden Vorschriften. ;

Der Rektor veranlasst die Fekultäte jte te ngen oder einzelne Mit-glieder des Lehrkôrpers zu der Auss die für die Beschlüsse des
Senaáts oder für cie sonstige Ces? Führung nötig sind.
Der Rektor kann im Einverstirdais mi dem Kleinen Senát aus den Mit-
gliedern des Lehrkirpers Ausschüsse für solche Angelegenheiten ernennen;
die nicht in den Bereich. eins” Fakultät allein gehören. An den Aus-

schubsitzungen kann der Reletor m3 Besehiiefondor Stimme teilnehmen.
Der ReSECOkann mit ‚beratender S ne an den Sitzungen aller Fakul-
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S 15

Der Rektor beruft den Kleinen Senat und den Großen Senat zu ihren
Sitzungen unter Mitteilung der Tagesordnung ein, leitet als Vorsitzender
ihre Verhandlungen und trägt Sorge für die Ausführung ihrer Beschlüsse.

‚Er veranlasst die rechtzeitige Vornahme der Wahlen für die in $ 26 und
$ 30 genannten Vertreter.
Er zeichnet alle Berichte, Beschlüsse und Verdffentlichungen der Senate
mit der Unterschrift "Rektor und Senat der Technischen Hochschule" und
mit seinem Namen, die übrigen Schriftstücke mit der Unterschrift
"Rektoramt der *echnischen Hochschule". und mit seinem Namen.

ec

$ 14

Der Rektor bewirkt die Aufnahme der Studierenden, ihre Einschreibung
in die Abteilungen und ihre Verpflichtung:
Er sorgt für die Aufrechterhaltung der akademischen Disziplin.

mina: a :

D. Die Fakultäten ®LIEFakulteaien

S15
Jede Fakultät besteht aus den Miteliedern des Lehrkörpers, die dem Fach-

e ; ?

gebiet der Fakultät angehören und wird dureh ein Kollegium vertreten,
das besteht aus ;

den ordentlichen Professoren der Fakultät
den außerordentlichen Professoren der Fakultät
für jede Abteilung je einem von den Dozenten der Fakultät
gewählten Vertreter (Fakultäts-Vertreter)

Als Vertreter der Dozenten ist wählbar, wer mindestens drei Jahre eine
Lehrtätigkeit an der Technischen Hochschule als Dozent ausgeübt hat. Die
Amtsdauer des gewählten Vertreters betrügt zwei Jahre. Die Wahl erfolgt
2uf einer zu Ende eines jeden zweiten Wintersemesters abzuhaltenden
Gesamtversammlung aller Dozenten unter Leitung des Rektors in geheimer
schriftlicher Abstimmung. Bei Stimmengleichheit entscheidet das- Los.
Für jeden Gewählten ist im gleichen Wahlakt ein Vertreter Zu benennen.
Die Amtszeit der Dozenten-Vertreter beginnt an dem der Wahl folgenden el.April.

$ 16

An der Spitze jeder Fakultät steht der Dekan.
In seiner amtlichen Tätigkeit gebührt ihm die Bezeichnung Spektabilität,
Er wird vom Fakultätskollegium jeweils auf zwei Jahre aus der Zahl der
ordentlichen Professoren der Fakultät möglichst unter Einhaltung einer
bestimmten Reihenfolge berufen. Hiervon ist dem Ministerium Mitteilung
zu machen.

Der Dekan tritt sein Amt em l.April an. ‘ :

Seine Stellvertreter sind sein Amtsvorgünger oder bei dessen Verhinderung
„die nächsten Vorgänger im Dekanat,
Die Übernahme des Dekanats gehört zu den dienstlichen Pflichten der
ordentlichen Professoren.
Dekan kann ein ordentlicher Professor nur werden, wenn er mindestens
zwei Jahre dem Fakultätskollegium angehört hat.
Der Rektor kann nicht. zugleich Dekan sein.
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Der Dekan beruft das Fakultätskollegium zu den- Sitzungen unter Mittei-
lung der Tagesordnung, leitet die Verhandlungen und führt. Beschlüsse
durch. Er kann dem Kollegium nicht &amp;ngehOrige Mitglieder des Lehr- :
körpers oder Beamte der Technischen Hochschule mit beratender Stimme
zu den Verhandlungen beizienen, ;

"hr stellt ngoh Bedarf für, die einzelnen Gegenstände Berichterstatter
: 1Ttitskollegiums kann er die Berichter-

stattung einen der Fakultät nicht angehôrigen Mitglied des Lehrkôrpers,
nötigenfalls auch einem Professor einer anderen Hochschule, übertragen;
den Berichterstatter kommen dann. in dieser Sache die vollen Rechte undi
Pflichten eines Kolleglunsmiteliedes zu.

Er hat die Fakultät-von allen sie berührenden wichtigen Beschlüssen des&amp;
n ©

Kleinen Senats in Kenntnis zu
Ihm. steht das Bocht zu, bei eilig Angelegenheiten ohne vorherige An-
hórung,des Fakultütskollegiums zu handeln mit der Verpflichtung, darüber
in der nächsten. Sitzung Bericht: zu erstatten. 7 :

$ 18Das Fakultätskollegium ist beschlußfähig, wenn/außerdemDekanoderseinem Stellvertreter wenigstens die Eälfte der. Mitglieder anwesend
ist. Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefaßt. Im Falle der Stim-
mengleichheit hat der Vorsitzende, ‚der sonst nicht miteestimmt, die ent-
scheidende Stimme. ;

Das Recht, bei Promotionen zu berichten und zu prüfen, steht außer
den ordentlichen und su8erordentlichen.Professorón den mindestens drei
Jahre habilitierten Dozenten zu, wenn dio Dissertation unter ihrer
Leitung angefertigt ist. Der Berichterstatter hat Stimmrecht.
Wenn ein Gegenstand der Beratung persönliche Rechte oder Interessen
eines Fakultätsmitgliedes oder seiner Verwandten oder Verschwägerten in
gerader Linie oder in der Seitenlinie bis zum zweiten Gr&amp;d berührt, so
darf das beteiligte Miteylied an der Beratung und BeschluBfassung liber
diesen Gegenstand nicht teilnehmen.

§ 19
i |

Allen dem Fakultätskollegium nicht angehörigen Dozenten steht das Recht;
Zu, in Angelegenheite: lic ihre Lehrtätigkeit betreffen, Anträge an
die Fakultät zu stelle . in einer Fakultätssitzung zu vertreten.

$ 20

Der Dekan und das Takultätskollegium haben die Angelerenheiten. der Fa-
 kultàt zu besorgen. Sie sind in erster Linie für den wissenschaftlichen

Stand. der Fakultät verantwortlich, ;
Ihre besonderen Aufgaben sind:

1; Für die Vollständigkeit des Unterrichts‘ auf dem Gebiet der Fakultät
Zu sorgen und die dazu nötigen Anträge bei dem Rektoramt zu stellen;

2. Vorschläge wegen. Berufung neuer Lehrkräfte für erledigte oder neu
goschaffene Professuren der Fakult£t zu machen; &amp;uf Grund der Vor-
schläge eines Derufungsa&amp;ussohnusses entscheidet das Faxultatskollegiun:
über die an den Großen Senat zu bringenden.Antrüge; zu der Beratung
des Berufungsausschusses und des Fakultatskollegiums ist ein vom
Rektor zu bestinmendes liitelied einer anderen Fekultüt, dem die Mit-
beriehterstattung im Großen Senat zukommt, mit beratender Stimme
beizuziehen;
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n ©

Kleinen Senats in Kenntnis zu
Ihm. steht das Bocht zu, bei eilig Angelegenheiten ohne vorherige An-

hórung,des Fakultütskollegiums zu handeln mit der Verpflichtung, darüber
in der nächsten. Sitzung Bericht: zu erstatten. 7 :

$ 18

Das Fakultätskollegium ist beschlußfähig, wenn außer dem Dekan oder
seinem Stellvertreter wenigstens die Eälfte der. Mitglieder anwesend
ist. Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefaßt. Im Falle der Stim-
mengleichheit hat der Vorsitzende, ‚der sonst nicht miteestimmt, die ent-
scheidende Stimme. ;

Das Recht, bei Promotionen zu berichten und zu prüfen, steht außer
den ordentlichen und su8erordentlichen.Professorón den mindestens drei

Jahre habilitierten Dozenten zu, wenn dio Dissertation unter ihrer
Leitung angefertigt ist. Der Berichterstatter hat Stimmrecht.

Wenn ein Gegenstand der Beratung persönliche Rechte oder Interessen
eines Fakultätsmitgliedes oder seiner Verwandten oder Verschwägerten in

gerader Linie oder in der Seitenlinie bis zum zweiten Gr&d berührt, so

darf das beteiligte Miteylied an der Beratung und BeschluBfassung liber
diesen Gegenstand nicht teilnehmen.

§ 19
i |

Allen dem Fakultätskollegium nicht angehörigen Dozenten steht das Recht;
Zu, in Angelegenheite: lic ihre Lehrtätigkeit betreffen, Anträge an
die Fakultät zu stelle . in einer Fakultätssitzung zu vertreten.

$ 20

Der Dekan und das Takultätskollegium haben die Angelerenheiten. der Fa-
 kultàt zu besorgen. Sie sind in erster Linie für den wissenschaftlichen
Stand. der Fakultät verantwortlich, ;
Ihre besonderen Aufgaben sind:

1; Für die Vollständigkeit des Unterrichts‘ auf dem Gebiet der Fakultät
Zu sorgen und die dazu nötigen Anträge bei dem Rektoramt zu stellen;

2. Vorschläge wegen. Berufung neuer Lehrkräfte für erledigte oder neu
goschaffene Professuren der Fakult£t zu machen; &uf Grund der Vor-
schläge eines Derufungsa&ussohnusses entscheidet das Faxultatskollegiun:
über die an den Großen Senat zu bringenden.Antrüge; zu der Beratung
des Berufungsausschusses und des Fakultatskollegiums ist ein vom
Rektor zu bestinmendes liitelied einer anderen Fekultüt, dem die Mit-
beriehterstattung im Großen Senat zukommt, mit beratender Stimme
beizuziehen; 



- 5.

2. Antrüge 5&amp;uf Erteilung und Entzichung der venia legendi zu stellen;
4. die aus der Promotionsordnung sich ergebenden Rechte und Pflichten

wahrzunehmen :
5. Preisaufgaben und Anträge auf Zuerkennung von Preisen und Belohnun-

gen zu stellen;
6. Anträge auf Einladung von Gastdozenten zu stellen.

‚Institutsvorstände haben das Recht, Anträge zum Haushaltsplan sowie für
notwendige Bauten und bauliche Änderungen ihres Instituts unmittelbar
dem Rektoramt einzureichen.

C. Die Abteilungen

$ 21

Jede Abteilung besteht aus den Mitgliedern des Lehrkörpers, die dem
Fachgebiet der Abteilung angehören, und wird durch ein Kollegium ver-
treten, das &amp;us den ordentlichen und .auBerordentlichen Professoren sowie
einem Vertreter der Dozenten besteht.

$ 22.
An der Spitze jeder Abteilung steht der Abteilungsleiter. Er wird vom
Abteilungskollegium jeweils auf 2 Jahre aus der Zahl der ordentlichen
oder auBerordentlichen Professoren der Abteilung möglichst unter Ein-
haltung einer bestimmten Reihenfolge berufen,
Seine Stellvertreter sind seine Amtsvorginger oder boi dessen Verhinde-
rung die nächsten Vorgänger.
Die Übernahme der Abteilungsleitung gehört zu den dienstlichen Pflich-
ten der Professoren, ;

Abteilungsleiter kann ein Professor nur werden, wenn er mindestens zwei
Jahre dem Abteilungskollegium angehört hat.
Der Dekan soll und kann zugleich Abteilungsleiter sein.

$ 25

Der Abteilungsleiter hav die Studierenden in Unterrichtsfragen zu be-
raten. Er beruft das Abteilungskollegium zu den Sitzungen, leitet die
Verhandlungen uad führt die Beschlüsse durch. Er kann der Abteilung
nicht angehôrige Mitglieder des Lehrkörpers oder Beamte der Technischen
Hochschule mit beratender Stimme zu den Verhandlungen beiziehen.
Er hat die Abteilung von allen sie berührenden wichtigen Beschlüssen
des Kleinen Senats in Kenntnis zu setzen und den Dekan der Fakultät über
wichtige Beschlüsse der Abteilung zu unterrichten.

24

Das Abteilungskollegium ist beschluBfihig, wenn auBer dem Leiter oder
seinem Stellvertreter wenigstens die Hàlfte der Mitglieder &amp;nwesend
ist. Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefaßt. Im Falle der Stimmen-
gleichheit hat der Vorsitzende, der sonst nicht mitstimmt, die ent-
scheidende Stimme..
Eine Abteilungssitzung kann mit einer Fakultátssitzung verbunden werden.
In diesem Falle wird die gesamte Sitzung vom Dekan oder seinem Stellver-
treter geleitet.
Auch für die Abteilungssitzungen gilt sinngemäß $ 18 Abs.3.
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Apteilu
ene

vI

Der Abteilungsleiter und das À skollegiun haben die àngelegen-
heiten der Abteilung zu besorge ie. siind in erster Linie für den
Unterricht der Abteilung verantwortl eh.
Ihre besonderen Aufgaben sind: 3 s
1. Die vorgeschlagenen Vorlesungen und Ubungen der Abteilung zu geneh-

| migen und Antrüge zv? Vorlesungsverzeichnis zu stellen:
2. Meinungsyerschiedenhciten zwischen den Abteilungsmitgliedern wegen

Unterricht, Beniitzvng von Horsdlen und Lehrmitteln sowie wegen der
Wahl der Stunden zu erledigen, vorbehaltlich der Berufung an die
Fakultät oder den Kleinen Senat; :
Anträge zu’ stellen wegen Zrteilung von Lehrauftrigen;
die Vorschriften für die Diplóxprü£ungen in der Abteilung zu ent-

“werfen und die Diplonprüfvngen. durchzuführens
Gutachten über die Würdiokoi; der Studierenden der Abteilung abzu-
gehen, die sich um Stipend“en oder Unterrichts geld und Gebühren-
Nachlass bewerben,

Dor Kleine Snnat

j und Abteilungsleitern,
mesüirektor ($ 34),

Dozenten sus ihrer Mitte

tungen über'ora
n
n

Über Wahl und 1 it des Dozenten-Verters gilt $ 15 Abs.@ sinn-

gemäss.
Der Kleine Senat isi besch sfühig, vean ausser”. dem Rektor oder seine
Stellvertreter mindesten Doilane oder Abteilungsleiter &amp;wresend sind.
Die Dekane und 4 iius Uter sind verpflichtet, den Sitzungen des
Kleinen Senats beizuwchnor à im Verhinderungsfalle sich durch einen
Stellvertreter vertret zu.lossen.

S 27
Der Rektor und der Kleine Senat lönnen Mitglieder des Lehrkôrpers oder
Beante- der Teohuischen Hochscohule,. die^ dom Kleinen Senat nicht angehören
als Berichterstatter mit. beravender Stimme beiziehen. Ebenso können
Sachverständige oder Beteiligte nit beratender Stinme beigezogen werden.

betreffen, müssen die zuständigen
Stimme bedgezogen werden.

Bei Beratungen, die die
Institutsvorstände mit
(Für den Bibliothekar v
Für die Sitzungen des

H©

°
 nour©es(Q5—0'cc

=ats gilt'sinngemäss $ 18 Abs.3
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E. DerGroße Senat

$ 30

Der GroBe Senat besteht aus

1. dem Rektor und sämtlichen ordentlichen und außerordentlich
Professoren
dem Dozenten-Vertreter im Kleinen Senat (siehe $ 26, Abs
je einem weiteren Vertreter der Dozenten für jede Takultsi

(über Wahl und Wählbarkeit di unter 2 und 3 genanntenDogenten-Vertreter geiten die timmungen von $ 15 Abs.2)
4. dem Verwaltungsdirektor
5. je einem Vertreter der Fachgebiete Geschichte, Wirtschafts-

wissenschaften und Text lchemie
6. ‚einem Vertreter der Assistenten
7. dem l.u,2.Vorsitzenden des ASTA bei der Beratung der studentischen

Angelegenheiten.
Für die Sitzungen des Großen Senats gilt sinngemáss $/18 Abs.3

3
Die Senatsmitglieder sind verpflichtet, itzungen des Großen Senats
beizuwohnen.
Der Große Senat ist beschlussfähig, v r dem Vorsitzenden we-

nigstens die Hälfte der Mitglieder resend i
Im Falle der Stimmegleichheit hat der | nde, der sonst nicht mit-
stimmt, die entscheidende Stimme. x

&amp;kademiseh
grundsatzii

Der Gro8e Senat ist
schulangelegenheiten

e

"OY

Ihm kommt zu:

a) in eigener Zuständigkeit
die Wahl des Rektors \

die Enisenejdune von Meinungsverschiedenheiten zwischen den Mit-
gliedern des Lehrkörpers oder ien Fakultäten bei Berufung gegenBeschlüsse dos Kleinen Senats 29)

5. die Vornahme von Enrengrome tionen und die Ernennung von Ehrenbür-
gern und Ehrensenatoren der Hochschule

4. die Erteilung oder Entziehung der venia legendi und die Entschei-
dung über Umhabilitetionen

5. die Erteilung von Vorsehriften für die Studierenden;

die Antragstellung beim
1. über Prüfungsordnungen, Promotionsordnung und Habilitationsord-

nung
über Änderungen der Ver
über Errichtung oder An
Beamtenstellen
über die Besetzung 3 dentlichen und ausserordentlichen
Professuren
über die Verleihung der Dienstbezeichnung eines &amp;usserplanmássi-
gen Professors und die Ernennung zum Honorarprófessor
über die Besetzung der Stellen des Verwaltungsdirektors, des
Bibliothekars, des Leiters der Wirtschaftsabteilung, des Kassen-
leiters und der Sekretäre
über. die Berufung von Gastdozenven.

fassung oder WORD der Hochschulederung von Lehrstühlon, Instituten und
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Verwaltungsbeamte der Technischen Hochschule sind ange-

Verraltunesdirektor
Bibliothekar
Leiter der Virtschaftsabteilung
Kassenleiter

die Sekretäre
nötigen Kanzlei- und Unterbeamten.

ls€Te
QeeDD©is

Li ®Dazu treten

QsUTANNF2

Der Verwaltungsdirektor hat den Tektor und die akademischen Behörden
in der Verwaltung der Hochschule zu unterstützen. Er ist der Vorstand
der Kanzlei. Er hat Stmmrecht im Grossen und Kleinen Senat sowie in
den Ausschüssen, in die er berufen wird, ferner die Berichterstattung
in Disziplinarsachen sowie in ollen Verwaltungsangelegenheiten, soweit -
nicht besondere Berlohterstaiter aufgestellt sind.

Der Bibliothekar muss &amp;bgoesc! scene Hoc ;uldildung und Fa&amp;chschulung
besitzen. Er leitet die Ceschäf{te ve itt die Hauptbücherei nach
aussen. Bei Beratungen von {Bie iten im Kleinen oder Großen

ezogen werden.

de

su.

onat muss er mit beschliesre Sti E

r Wirtschafteabteilung hat auf die ordnungsmässige Verwendung
| zu achten; er hat ausserdem die Vermögensverwaltung der der
legliederten Stiftungen. Bei der Aufstellung des Entwurfs des

is sowie bei Cer Beratung von Fragen des Kassen- und Rechnungs-
schliesslich der Stiftungen und der sonstigen seinen Geschüfts-
hrenden Gegensténden ist er im Kleinen Senat mit beratender Stimme

Er hat den Verwaltungsdirektor bei Verhinderung zu rien i
| e

T 1Der Kassenleiter hat die Leitung des Kassen- und Rechnungswesens der
Technischen Hoohsshuls

Die Hochsechulsekretäre sorgen für ordnungsgemáàsse Erledigung der Sekre-
tariatsgeschäfte. Der erste &amp;
und Kleinen Senats

IV. Besucher der Technischen.

N yDie Besucher der Technischen Hochschule gliedern sich in Studierende
und Gasthörar,
Über die Zulassung von Studierenden :iumnd Gasthörern, über die von ihnen zu
entrichtenden Gebühren vnd {her di
sonstigen Einrichtungen werden bes

2 jenützung der Unterrichts- und
on.ere Vorschriften erlassen.

 

Verwaltungsbeamte der Technischen Hochschule sind ange-

Verraltunesdirektor

Bibliothekar

Leiter der Virtschaftsabteilung
Kassenleiter

die Sekretäre

nötigen Kanzlei- und Unterbeamten.
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Der Verwaltungsdirektor hat den Tektor und die akademischen Behörden
in der Verwaltung der Hochschule zu unterstützen. Er ist der Vorstand
der Kanzlei. Er hat Stımmrecht im Grossen und Kleinen Senat sowie in
den Ausschüssen, in die er berufen wird, ferner die Berichterstattung
in Disziplinarsachen sowie in ollen Verwaltungsangelegenheiten, soweit -
nicht besondere Berlohterstaiter aufgestellt sind.

Der Bibliothekar muss &bgoesc! scene Hoc ;uldildung und Fa&chschulung
besitzen. Er leitet die Ceschäf{te ve itt die Hauptbücherei nach
aussen. Bei Beratungen von {Bie iten im Kleinen oder Großen

ezogen werden.
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onat muss er mit beschliesre Sti E

r Wirtschafteabteilung hat auf die ordnungsmässige Verwendung
| zu achten; er hat ausserdem die Vermögensverwaltung der der
legliederten Stiftungen. Bei der Aufstellung des Entwurfs des

is sowie bei Cer Beratung von Fragen des Kassen- und Rechnungs-
schliesslich der Stiftungen und der sonstigen seinen Geschüfts-
hrenden Gegensténden ist er im Kleinen Senat mit beratender Stimme

Er hat den Verwaltungsdirektor bei Verhinderung zu rieni
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N yDie Besucher der Technischen Hochschule gliedern sich in Studierende
und Gasthörar,

Über die Zulassung von Studierenden :iumnd Gasthörern, über die von ihnen zu
entrichtenden Gebühren vnd {her di

sonstigen Einrichtungen werden bes

2 jenützung der Unterrichts- und
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V. Prüfungen, Zeugnisse und Preisauzgaben

$ 40

ber die an der Technischen Hochschule abzulegenden Diplompriifungen,
Promotionen und Habilitationen werden besondere Ordnungen aufgestellt.
Durch die erfolgreiche Ablogung einer Diplomprüfung on der Technischen
Eochschule wird der Grad eines Diplomingenieurs erworben.
Die Technische Hochschule erteilt auf Grund besonderer Bestimmungen
die Würde eines Doktor-Ingenieurs oder eines Doktomder Noturwissen-
schaften.
Die Technische Hochschule erteilt oder entzieht auf Grund besonderer
Bestimmungen die venia legndi; auf Grund der venia legendi spricht
das Ministerium die Ernennung zum Dozenten aus.
Alljàhrlich werden Preissufgaben gestellt. Für die Bewertung gelten be-
sondere Bestimmungen. Die Preisverteilung findet bei der öffentlichen
Feier der Übergabe. des Rektoromts statt.

VI. Programm und Jahresbericht

sa
Für jedes Studienjahr wird ein Programm aufgestellt, aus dem das Wesent-
liche über die Einrichtungen der Technischen Hochschule, über die Auf-
nahmebedingungen für die Studierenden und Gasthôrer, über die Studien-
plàne. usw. zu ersehen ist.
Bei der öffentlichen Feier der Übergabe des Hektoramts erstattet der
Scheidende Rektor einen Bericht über die wichtigen Vorkommnisse seines
Amtsjahres.

VII. Übergangsbestimmungen

Diese Verfassung tritt om in Kraft.

Die nächste Rektorwahl findet. jeweils gegen Ende des Wintersemesters
statt.
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